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Erstes Kapitel

Einführung

A. Problemaufriss

Die Grunderwerbsteuer ist ein Unikum in der Finanzverfassung des Grundge-
setzes: Seit der Föderalismusreform 20061 besitzen die Länder nachArt. 105Abs. 2a
Satz 2 i.V.m. Art. 125a Abs. 1 Satz 2 GG die Kompetenz, den Steuersatz der
Grunderwerbsteuer zu bestimmen – während die Bemessungsgrundlage weiterhin
auf Bundesgesetz und einer entsprechenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes
aus Art. 105 Abs. 2 Satz 22 i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG beruht. Dass den Ländern auch
gem. Art. 106 Abs. 2 Nr. 3 GG das Aufkommen der Steuer zusteht, macht die
Grunderwerbsteuer zu einer attraktiven, weil zumindest teilweise vom Bund unab-
hängigen Steuerquelle für die Länder. Um ein plastisches Bild zu bemühen: Man
kann die Grunderwerbsteuer als Quelle im Wortsinne begreifen, welche jedes Land
für sich durch seinen Steuersatz sprudeln oder versiegen lassen kann.

Wenig überraschend findet der gem. Art. 125a Abs. 1 Satz 1 GG weiterhin von
§ 11 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG)3 vorgesehene Steuersatz von 3,5%
dann auchmittlerweile nur noch in den Freistaaten Bayern und Sachsen Anwendung.
Die übrigen 14 Bundesländer haben von der Steuersatzautonomie des Art. 105
Abs. 2a Satz 2 GG jeweils durch abweichendes Landesrecht Gebrauch gemacht.
Dabei beläuft sich der Steuersatz in 13 Ländern auf mindestens 5% und in immerhin
fünf davon auf 6,5%.4 Mit einem absoluten Aufkommen von rund 14 Milliarden

1 G. zur Änd. d. GG v. 28.8.2006 (BGBl. I S. 2034).
2 Ehemaliger Art. 105Abs. 2GGwurdeArt. 105Abs. 2 Satz 2GGdurchG. zur Änd. d. GG

v. 15.11.2019 (BGBl. I S. 1546).
3 Grunderwerbsteuergesetz i. d.F. der Bekanntmachung v. 26.2.1997 (BGBl. I S. 418,

1804), zul. geändert durch G. v. 25.3. 2019 (BGBl. I S. 357). ImWesentlichen geht das heutige
Gesetz auf das Grunderwerbsteuergesetz v. 17.12.1982 (BGBl. I S. 1777) zurück; dazu noch
i.E. sub Kap. 3 B. II. 4. b) dd) sowie sub Kap. 4 C. III. 1.

4 Baden-Württemberg: 5% durch G. v. 26.10.2011 (GBl. BWS. 493); Berlin: 6% durchG.
v. 14.11.2013 (GVBl. Berl. S. 583); Brandenburg: 6,5% durch G. v. 23.6. 2015 (GVBl. Bbg.
Nr. 16); Bremen: 5% durch G. v. 19.11.2013 (GBl. Brem. S. 559); Hamburg: 4,5% durch G. v.
16.12.2008 (GBl. Hmb. S. 433); Hessen: 6% durch G. v. 16.7. 2014 (GVBl. Hess. S. 179);
Mecklenburg-Vorpommern: 6% durch G. v. 24.6.2019 (GVBl. MV S. 190); Niedersachsen:
5% durch G. v. 16.12.2013 (GVBl. Nds. S. 310); Nordrhein-Westfalen: 6,5% durch G. v.
18.12.2014 (GVBl. NRW S. 954); Rheinland-Pfalz: 5% durch G. v. 31.1.2012 (GVBl. RP
S. 41); Saarland: 6,5% durch G. v. 3. 12.2014 (ABl. I S. 447); Sachsen-Anhalt: 5% durch G. v.



Euro im Kalenderjahr 2018 – relativ ca. 59% des Gesamtaufkommens der Lan-
dessteuern – ist die Grunderwerbsteuer diemit weitemAbstand aufkommensreichste
Landessteuer.5

DieKehrseite dieses Steueraufkommens ist eine entsprechend hoheBelastung der
Steuerpflichtigen. Diese trifft eine Steuer auf den Erwerb von Grundbesitz bei einem
Anschaffungsvorgang, der typischerweise ohnehin mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden ist und der sich durch die Besteuerung nur noch vermehrt. Vor
diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass es sich beim Recht der Grunder-
werbsteuer zu einem beachtlichen Anteil um „Praktikerrecht“ handelt, das sich
zwischen der Finanzverwaltung auf der einen Seite und der steueroptimierenden
Beratungspraxis auf der anderen Seite abspielt. Man mag dem Bundesfinanzhof
daher auf seine Feststellung, die meisten Verkehrsteuern hätten „keinen tieferen Sinn
als den, dem Staate Geld zu bringen“,6 provokant (und natürlich zu pauschal)7

antworten: Die meisten steuerrechtlichen Veröffentlichungen auf ebenjenem Gebiet
dienen keinem tieferen Zweck als dem, dass die Grunderwerbsteuer dem Staate kein
Geld bringen muss.

Wenn der Bundesfinanzhof nun mit einer „interpolierenden Betrachtungsweise“
mehrere einzelne Steuerbefreiungen des Grunderwerbsteuergesetzes im Wege einer
„Zusammenschau“ verbindet und so ihren Anwendungsbereich zugunsten des
Steuerpflichtigen ausdehnt, ist dementsprechend Skepsis aus der Beratungspraxis
und dem Schrifttum kaum zu erwarten. Vielmehr handelt es sich bei der „interpo-
lierenden Betrachtungsweise“ um einen weiteren Spielstein auf dem Brett der
Steueroptimierung, den es gewinnbringend einzusetzen gilt.8 Der zu erwartende
Kostenvorteil für den Steuerpflichtigen entbindet freilich aus wissenschaftlicher
Sicht nicht von der Pflicht zur kritischen Würdigung eines Instituts, das die

17.2.2012 (GVBl. LSA S. 52); Schleswig-Holstein: 6,5% durch G. v. 13.12.2013 (GVBl. SH
S. 494); Thüringen: 6,5% durch G. v. 21.12.2015 (GVBl. TH S. 238). Allein die Länder
Bayern und Sachsen haben von ihrer Kompetenz bisher keinen Gebrauch gemacht.

5 Den nächsthöherenAnteil weisen Erbschaft- und Schenkungsteuer mit zusammen absolut
ca. 6,8 Milliarden Euro (relativ ca. 28,5%) des Gesamtaufkommens auf. Alle Zahlen aus der
Übersicht des BMF über die Steuereinnahmen 2018, Übersicht 1, abrufbar unter: https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzun
gen_und_Steuereinnahmen/2019-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2018.pdf, zul. abgeru-
fen am 6.5.2020.

6 BFH, Beschl. v. 8. 11.1972, II B 24/72, BStBl. II 1973, 94 (96).
7 Denn keineswegs soll die vorhandenewissenschaftlicheGrundlagenarbeit auf demGebiet

der GrESt damit in Abrede gestellt werden, vgl. aus jüngerer Zeit stellvertretend die Arbeiten
von Stodian, Treuhandverhältnisse, 2007, und von Hartlich, Die Verwertungsmöglichkeit,
2016, sowie die Aufarbeitung des § 1 Abs. 2b GrEStG-E (vgl. BT-Drs. 19/13437), etwa durch
Drüen, Ubg 2018, 605 (605 ff.), 673 (673 ff.), Ubg 2019, 65 (65 ff.), undMörwald, DStZ 2019,
492 (492 ff.). Sie bleibt aber zumindest quantitativ im Schatten der beratungspraktischen Li-
teratur.

8 S. nur die umfangreichen Hinweise etwa bei Gottwald/Behrens, GrESt-Handbuch,
Rn. 417 ff., 456, 460, 466, 470, 473, 482 f.; Pahlke, GrEStG, § 3 Rn. 166, 208, 216, 226, 252,
263, 270.
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Rechtsprechung über den Wortlaut der einschlägigen Vorschriften hinaus aus der
Taufe gehoben hat. Diese Würdigung hat sich die vorliegende Arbeit zur Aufgabe
gemacht. Sie ist sich dabei des rechtspraktischen Bedürfnisses nach einer Steuer-
befreiung in den vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fällen der „interpolierenden
Betrachtungsweise“ durchaus bewusst. Dass eine Steuerbegünstigung rechtspoli-
tisch wünschenswert sein mag, sagt allerdings nichts darüber aus, ob diese durch die
Rechtsprechung geschaffen werden darf – oder eben doch dem demokratisch legi-
timierten Gesetzgeber vorbehalten bleiben muss.

B. Terminologie

Das Institut der „Zusammenschau“ von Befreiungsvorschriften lässt sich nur
schwer allgemein definieren. Gemeinsam ist den Anwendungsfällen lediglich, dass
sich für die einschlägigen Sachverhalte eine Steuerfreiheit nicht aus einer einzelnen
Befreiungsvorschrift ergibt. Der Sachverhalt steht vielmehr gleichsam „zwischen“
zwei Befreiungen, deren Voraussetzungen für sich genommen nicht vorliegen, die
sodann aber zur Begründung einer Steuerfreiheit „interpoliert“ werden. Anhand
solcher Fallgruppen wurde das Institut in der Rechtsprechung des für die Grund-
erwerbsteuer zuständigen Zweiten Senats des Bundesfinanzhofs zu einer „interpo-
lierenden Betrachtungsweise“ verallgemeinert. Diese Rechtsprechung wird im
Einzelnen in Kapitel 2 dargestellt und dort die Entwicklung des Instituts nachvoll-
zogen.

Dabei ist die Bezeichnung als „Interpolation“ oder „interpolierende Betrach-
tungsweise“ nicht die ursprüngliche: In den früheren Entscheidungen des Zweiten
Senats war stattdessen die Rede von der „zusammenfassenden Betrachtung“,9 vom
„Zusammentreffen“10 und insbesondere von der „Zusammenschau“11 von Befrei-
ungsvorschriften. Erst jüngere Entscheidungen sprechen vorrangig von der „Inter-
polation“ oder „interpolierenden Betrachtungsweise“, wobei die Bezeichnung als
„Zusammenschau“ weiterhin erhalten bleibt.12 Auch in der Literatur hat sich der
Begriff der „Interpolation“ tendenziell durchgesetzt, wenngleich hier ebenso die

9 BFH, Urt. v. 21.12.1966, II R 96/66, BStBl. III 1967, 345 (345).
10 BFH, Urt. v. 16.2. 1966, II 135/62, BStBl. III 1966, 318 (319).
11 BFH, Beschl. v. 22.9. 1976, II S 6/75, BStBl. II 1977, 13 (15); BFH, Urt. v. 15.12.1972,

II R 129/67, BStBl. II 1973, 597 (598); BFH, Urt. v. 18.10.1972, II R 38/67, BStBl. II 1973,
191 (192); BFH, Urt. v. 28.4. 1970, II 109/65, BStBl. II 1970, 600 (601).

12 BFH, Beschl. v. 26.2. 2003, II B 202/01, BStBl. II 2003, 528 (529); BFH, Urt. v. 20.12.
2011, II R 42/10, BFH/NV 2012, 1177 (1178 f.); BFH, Beschl. v. 11.8.2014, II B 131/13, BFH/
NV 2015, 5 (6 f.); BFH, Urt. v. 16.12.2015, II R 49/14, BStBl. II 2016, 292 (293 f.); interes-
santerweise spricht BFH, Urt. v. 7. 11.2018, II R 38/15, BStBl. II 2019, 325 (326 ff.), wiederum
ausschließlich von „Zusammenschau“.
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